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Anfragebeantwortung 

\ ./ 
\l In Beantwortung der Anfrage det Abg. Neu wir t h und Genossen, 

w~gen baldiger Sohaffung eines UnfallverhütungsgesetzeSB führt Bundes-

minister für Handel und Wiederaufbau Böe k-O I' eis sau aUS3 

In der Anfragebeantwortung der gegenständlichen Anfrage hat der 

Herr Bundesminister für soziale Verwaltung darauf. hingewiesen, dass die in 

der .Anfrage angeführten bergbaulichen Betriebe nicht der Aufsicht der 1u:­

beitsinspektion unterliegen. Die Erlassung von Vorschriften zum Schutze 

des Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer in diesen Betrieben fällt 

. nicht in die Zuständigkeit des Bundesminiateriums für soziale Verwaltung, 

sondern in die Zuständigkeit des Bundesministeriuma für Handel und Wieder­

aufbau, welohes daher für die Beantwortung dieses Teiles der Ani':.:'a.ge zu-, 
ständig ist. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt beehre ich mich im Gegenstande 

folgendes mitzuteilena 

Zur Anfrage muss ich vor allem darauf hinweisen, dass die Unf~ll­

verhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, die duroh die Neukodi<~ 

fizierung ersetzt und verbessert werden sollen, für den Bereioh des Berg­

baues keine Geltung haben. Die Sicherheitsbelange im Bergbau sind ent­

sprehhend den besonderen Grubenvarhältnissen durch verschiedene Bergpolizei­

verordnungen geregelt, welohe von der Obersten Bergbehörde, unabhängig von 

den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, erlassen vmrdeno 

Diese Bergpol1zeivorschriftan wurden und werden teils mit Varordnungen, 

teils mit Erlässen der Ober~ten Bergbehörde stets auf den neuesten Stand 

der Technik und Wissensohaft gebracht. Ein Gesetz hiezu ist nioht notwendig. 

Grundsätzlich möchte ich noch zu der Behauptung in der Anfrage 

Stellung nehmen, dass das Ansteigen der Betriebsunfälle auf die0nzuläng­

lichkeit der Unfallverhütungsvorschriften sowie auf die getroffenen Mass­

nahmen schliessen lasse. 

Das Auf- und Absteigen der Unfallzahl ist entsprechend den 

statistisohen Aufzeichnungen a~ch von Ursachen abhängig, die zumgrossen 

Teil nicht von den Unfallverhütungsvorschriften und deren überwachung 

beeinflusst werden. Es steigen zum Beispiel in Konjunkturzeiten die Unfälle 

schon aus dem Grunde, weil mangels geeigneter Fachkräfte ungelernte . 
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Arbeiter eingestellt werden müsson,c1ie mit den Gefahren in der Grube 
. ! 

noch nicht genügend vertraut sind" Ebenso verursacht eine verstärkte 

Mechanisierung der Grube so lange'sine höhereUnfallzahl, bis eine 

entsprechende Vertrautheit der Berglout8 rli.t d9!'). neuen Maschinen her··· 

gestell t ist .. D.a.zu kommt noch,' d,ass sogenannte Bagatell vel'letzungen, 

die früh61r vielfaoh .nicllt gemeldet wurden, heute durch ihre Erfassung 

das Ansteigen der Unfälle beeinflussen., Infolgedessen f1cneint mir auc)J. 

der Schluss nicht gerechtfertigt, dass für den Verlauf d~r UnfallkUrva 

ausschli~s8lich die Unfallverhütungsvorsbhriften und die getroffenerL 

Massn~hmender Bergbehörde verantwortlich sein sollen. 

Abgesehen hievon teile ich die .Ansicht der anfragenden Abgeordneten, 

dass die Unfallzahl üb.er das sonst übliche Me.ss hinausgegangen ir:lt und 

dass das Möglichste getan werden muss, um diese Zahl zu vermind.ern, und 

zwar durch laufende SCha.ffung von bestvel'hütenden Vorschriftell naoh dem 

neuesten Stand von WissEmschaft und Teohnik und durch Massnahmen, welche 

diesen Vorschriften Wirkul1g verleihen, so zum Beispiel'Schulung dar Bergleute 

und ihre Beaufsiohtigurigbezüglich Unfal~verhütung sowie strengs~e Uber; 

wachung des Einhaltens der Sichorheitsvorschrif'ten sowohl durch die Betriebs ... 

aufsi~ht als auch vor allE:1!'ll durch die Bergbehörde, 
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